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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Corona und Schule 

 

a) Bericht der Verwaltung 

b) Sofortausstattungsprogramm – digitale Endgeräte 

 
Begründung: 

 

a) Bericht der Verwaltung 

 

Die Verwaltung hat zuletzt in der Sitzung des Schulausschusses am 07.12.2020 und im 

Rahmen der interfraktionellen Besprechung der Mitglieder des Schulausschusses per Vi-

deokonferenz am 01.02.2021 einen Bericht zum Unterricht in den Gladbecker Schulen 

gegeben. 

 

Während die bisherigen Beschränkungen in allen Bereichen nahezu unverändert fortge-

setzt wurden, ist die schrittweise Erweiterung der Präsenzangebote im Bereich der Bil-

dung und Betreuung etabliert worden. 

 

Seit dem 22.02.2021 findet der Unterricht für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangs-

stufen der Primarstufe in Form eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht statt. 

Unter Bildung konstanter Lerngruppen erhalten Schülerinnen und Schüler im selben 

Umfang Präsenz- und Distanzunterricht. Die Entscheidung über die konkrete Ausgestal-

tung des Wechselmodells haben die Schulleitungen getroffen, z.B. täglicher oder wö-

chentlicher Wechselrhythmus. 
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Eine Rückkehr zum Präsenzunterricht wird darüber hinaus allen Schülerinnen und Schü-

lern, die vor Prüfungen stehen und die einen erfolgreichen Abschluss der bisherigen 

Schullaufbahn anstreben, ermöglicht. 

 

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, die sich 

nicht in einer Abschlussklasse befinden, werden vorerst noch auf Distanz unterrichtet.  

 

Der Schulträger ist hierbei im ständigen Kontakt mit den Schulleitungen, um flexibel und 

situationsgerecht auf Hygiene- und sonstige Erfordernisse reagieren zu können. 

 

Ein Anstieg der Corona-Infektionszahlen, der ausschließlich auf den Beginn des Präsenz-

unterrichts an Schulen zurückzuführen ist, lässt sich nicht feststellen.  

 

Da die Maßnahmen der vergangenen Wochen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, 

zu einer Reduzierung der Infektionszahlen und zu einem Absinken der Inzidenzwerte 

geführt haben, ist das Infektionsgeschehen weiterhin genau zu beobachten, um bei wei-

teren Schritten zur Öffnung der Schulen besonnen und vorsichtig vorgehen zu können. 

 

 

b) Sofortausstattungsprogramm – digitale Endgeräte 

 

Hinsichtlich der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und 

Lehrer mit digitalen Endgeräten aus den Sofortausstattungsprogrammen, über die die 

Verwaltung ebenfalls im Schulausschuss am 07.12.2020 berichtet hat, stellt sich die ak-

tuelle Situation wie folgt dar: 

 

- 25.08.2020: Bewilligung der Fördergelder zur Beschaffung von digitalen Endgeräten 

für Schülerinnen und Schüler 

 

- 02.09.2020: Bewilligung der Fördergelder zur Beschaffung von digitalen Endgeräten 

für Lehrerinnen und Lehrer 

 

- September/Oktober 2020: Beteiligung der Stadt Gladbeck an Ausschreibungen der 

Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale Recklinghausen sowie Bestellung der Ge-

räte 

 

- der Beginn der Auslieferung der 2.100 bestellten Geräte erfolgte im Januar 2021 

 

- derzeit sind rd. 1.500 Geräte an verschiedene Schulen ausgeliefert  

 

Aufgrund von Lieferengpässen, die durch eine erhöhte Nachfrage an digitalen Endgerä-

ten entstanden ist, haben sich die Lieferungen verzögert. Die Auslieferung der noch aus-

stehenden Geräte ist vorläufig für Ende März angekündigt. 
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Ein externer Dienstleister führt derzeit den Support an den Schulen durch. Die Koordina-

tion erfolgt durch das Amt für Bildung und Erziehung. 

 

Der Verleih der Geräte an die Schülerinnen und Schüler zur Wahrnehmung des Distanz-

unterrichtes erfolgt nach Bedürftigkeit durch die Schulen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 

 

 
 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter  

 - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


